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Sonäer)4usgabe.
Kckannlmachung

(Nr . M. MO . 16. fl . R . A.),
betreffend Beschlagnahme , Vestandserhebung und
Enteignung von Bierglasdeckeln und Bierglas¬

deck ln aus Zinn *) und freiwillige Ablieferung
von anderen Zinngegenständeu.

Vom l . Oktober 1M6.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

König .ichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht
mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung
gegen die Lorschrillen über Beschlagnahme und Enteignung nach
Z 6 **) der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. $ . 357 ),
vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und vom 25.
November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778) und jede Zuwider¬
handlung gegen die Meldepflicht , nach § 5 ***, der Bekannt¬
machungen über BorratSerhebungen vom 2. Februar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54), vom 3. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 684)
bestraft wird . Auch kann die Schließung des Betriebes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs»Gesetzbl. S . 603)
angeordnet werden.

8 1
Inkrafttreten d r s >kannt ach« " -

Die Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 1. Oktobe'
1916 in Kraft.

8 2.
1t on > t t lun » ;waJiiiiii ) brtroff « . G « nstäni »- .

Von der Bekanntmachung werden betroffen:
sämtliche aus Zinn *) bestehenden Deckel von Biergläsern
und Bierkrügen , emschlietzlich der dazugehörigen Schar¬
niere.

8 3.
Au « .,avm <-n.

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekannt-
achung sind Deckel und Scharniere von zinnernen Krügen und
okalen sowie Ränder , Einfassungen und Scharniere aus Zinn,

osein die dazugehörigen Deckel nicht aus Zinn bestehen.
8 4.

| )o &<r li ' banntma >0119 brtroff ttr  ß trirb <- « fit»
Die BZti,nmungen dieser Bekanntmachung gelten für alle

iaueiei -, Gast >virlschafls - und Schankbelriebe (z. B . Brauereien,
ierveiläge , Gastivirtschaften , Kaffeehäuser und Konditorein , über-

aupl Bierausschänke aller Art ), ferner für Vereine und Gesell-
a>len, Kasinos und Kantinen . .

8 5
S . fcht»gn <,h «,e.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
erden t)ieimit beschlagnahmt , soweit sie sich im Besitze oder im
euiähisam der im § 4 bezeichnten Personen und Betriebe be-
pden.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche Gegenstände.
U aus Zinn hergestellt sind, das von der Kriegs -Rohstoff-Ab-
llung des Königlichen Kriegsmiuisleriums oder durch die Mili-
rbefehlshaber freigegeben worden ist

*) Unter Zmn im Sinne dieser Bekanntmuchung werden neben reinem
.N auch peg>erungen mit einem Zinngehall von 75 v. H. und mehr oer-iben.
**) Düt Gefüngv s d s zu nuen Jabre oder Geldstrafe bis zu zebn-
hi>nd a.f tuivb, s fern nicht nach den aflaeutcnien Strafgesetzen höhere
t tt'en verw rki sind, benraft:

t. we, de» Beipflichlung. die enteipneterr©encnftänbe herauszugeben ober
sie aut Lerlangen des E>Werbers zu überb ngen oder zu übersenden,
zuwldel bandelt;

2. wer unbefugt einen besi'iagnalimten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
oder zeriiöil, verwendet, verkauft, kauit oder ein anderes Berä ßerungS-
oder werdsg>ichaft übe ihn abichliept;
wer der Vc pslictitung, die bei isiagiialimten Gegenstände zu verwahren
und pfleglin, zu behandeln, zumiderhandelt;

*. wer den erlassene» Ausiülnungstiemnimunften zumiderhandelt.
°. A>e» voriätzllch dieÄ..skunft, »u der er auf Grund dieier3e>ordnung ver-
»Nichtrl ist, nichtm der,metzle» Frist erteilt oder wiffentlich unrichtige oder
^bvovständige Aiigaben macht, wird mit Gef ngNis bis zu >echs Monaten oder
^^ Gelomafe bis z» zedntauiend illiack beftiaft, auch können Borräie, die
^Uchwiege» si, d, inl Urteilf a' dem - laate verfallene klärt werden.?de>nv wird beluatt, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerdücher ein-
"fsrimlen oder zu führen unlerlästl.
.. ig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung ver-

»>. nicht in der geletzten Frist erteilt oder unrichtige ode. unvollstän-
^ gaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreilaulend Mark oder

**»ibh imÖHt"®fa^c ö"t Gefängnis bis zu icas Monaten bestraft. Ebenso
'Nd ">st- wer >ahi lässig die vorgeichnebeiien Lagerbücher cinzunchten

iu iühren unterläßt.

8 6.
Wirkung der ßrschlognahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an die von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind,
soweit sie nicht ausdrücklich auf Grund der folgenden Anordnun¬
gen oder etwa weiter ergehender Anordnungen erlaubt werden.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestoollziehung er¬
folgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und Ver¬
fügungen zulässig, die nnt Zustimmung der mit der Durchfüh¬
rung der Bekanntmachung beauftragten Behörden erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Weiter¬
gebrauch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt.

8 ?.
M lvepfltch», Enteignung und Ablieferung der

beschlagnahmten Gcgenftände
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände unter¬

liegen der Meldepflicht Sie sind, sobald ihre Enteignung ange¬
ordnet ist, von den Biergläsern .und Bierkrügen zu entfernen und
an Sammelstellen abzuliefern , die von den beauftragten Behörden
errichtet und bekann.aemacht werden

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der vor¬
geschriebenen Zeit abgeliefert sind, werden auf Kosten der Ab-
lieferunaspflichligen zwangsweise abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden die
Kommunalverbände beauftragt . Diese erlassen auch die Aus-
führungsbestimmungen hinsichtlich der Meldepflicht, Ablieferung
und Einziehung der beschlagnahmten Gegenstände.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Kommunal¬
verband im Sinne dieser Bekanntmachung zu gelten hat . Die
Kommunalverbände können den Gemeinden die Durchführung
dieser Bekanntmachung übertragen . Gemeinden , die nach der
letzten Volkszählung mehr als 10 000 Einwohner haben , muß auf
Verlangen die Durchführung übertragen werden.

§ 8.
U bernahm ^prri » .

Der von der beauftragten Behörde zu zahlende Ueber-
nahmepreis wird auf 8 Mk. für jedes Kilogramm festgesetzt.
Dieser Uebernähmepreis enthält den Gegenwert für die abgelie¬
ferten Gegenstände einschließlich aller mit der Ablieferung ver¬
bundenen Leistungen , wie Entfernung der Deckel und Scharniere
von den Gläsern und Krügen.

Ablieferer , die mit dem vorbezeichneten Uebernähmepreis
nicht einverstanden sind, haben dies sogleich bei der Ablieferung
zu erklären In Fällen , in denen eine gütliche Einigung über
den Uebernähmepreis nicht erzielt ist, wird dieser gemäß KZ 2
und 3 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24 . Juni 1915 auf Antrag durch das Reichsschieds¬
gericht für Kriegsbedarf in Berlin W 9, Voßstr . 4, endgültig
festgesetzt.

§ 9.
Kefr lang von der ßes.„ laanah «re, Enteignung und

Ablieferung.
Solche beschlaqnahmten Gegenstände, für welche ein kunst¬

gewerblicher oder kunstgeschichtlicher Wert durch anerkannte Sach¬
verständige festgestellt wird , die von der Landeszentralbehörde
bestimmt und den Betroffenen durch die beauftragten Behörden
namhaft gemacht werden , sind durch die beauftragten Behörden
auf Antrag von der Beschlagnahme, Enteignung und Ablieferung
zu befreien.

Andenkenwert entbindet nicht von der Beschlagnahme , Ent¬
eignung und Ablieferung.

§ 10.
$ eimiUige Ablief rung von andere « Zinnaeftande « .

Die Sammelstellen sind auch zur Entgegennahme folgender
von dieser Bekanntmachung nicht betroffenen Eß- und Trinkgeräte
aus Zinn *) verpflichtet:

Teller , Schüsseln , Schalen , Kumpen , Becher , Krüge,
Kannen und Humpen.

Für jedes Kilogramm der freiwillig abgelieferten zinnernen
Gegenstände werden 6 Mk. vergütet.

Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder
Bestandteile aus anderem Material als Zinn werden nicht ver¬
gütet und sind vor der Ablieferung zu entfernen . Andere Ge¬
genstände aus Zinn sowie aus anderem Material bestehende, mit
Zinn überzogene Gegenstände werden nicht angenommen.

8 11.
Anfrage « u »d Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende Bekannt¬
machung betreffen, sind an die beauftragten Behörden zu richten.

Hrankfnrr >1. Itl . , den 1. Oktober 1916.
Stellv . Gcnrralkommaud » »c« 18. Armeekorps.



McuHLrclg
NcTvV. II. 1800,9. 16. K. A? A.

zu der Bekanntmachung über Höchstpreise für
Baumwollspinnstoffe und Baumwollgespinnste.
(Nr . W. II. 1800/2 . 16. K. R . A. und W. II. 1800/5 . 16. K. R . A.

Vom 1. Oktober ISI6.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand vom

4 . Juni 1851 — in Bayern auf Grund des bayerischen Gesetzes
über den Kriegszustand vom 5. November 1912 , in Verbindung
mit der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 — wird
nachstehende Bekanntmachung mit dem Bemerken zur allgemeinen
Kenntnis gebracht , daß Zuwiderhandlungen nach der Vorschrift
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 339 ), in der Fassung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 516), der Bekanntmachungen über die Aenderung
dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S 25) ,
vom 23. September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603) und vom 23.
Marz 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183) bestraft werden *), sofern
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ange¬
droht sind. . - -

Artikel 1.
Preistafel 2 Ziffer I erhält folgende Fassung : Preis für 1

I. Rohe einfache Garne nach dem System der Dreizy - ^
linder -Spinnerei hergestellt , auf Kops
1. Garne ausschließlich aus amerikanischer Baumwolle,

Nr . 20 englisch für alle Drehungen . 365
ausschl . aus fully good middling oderhöheren
Klassen, Nr . 20 englisch für alle Drehungen . . 385

2. Garne aus amerikanischer Baumwolle , gemischt mit
Baumwolle anderer Herkunft, jedoch mit mindestens
einem Drittel des Gewichts in Baumwolle amerik.
Herkunft , Nr . 20 englisch für alle Drehungen . . 345

Für Garne von Nr . 45 an aufwärts werden die
Höchstpreise nach einem Grundpreise von 3,65 Mk.
für Nr 20 englisch berechnet.

3 . Garne
a) aus Mischungen von weniger als einem Drittel

amerikanischer Baumwolle mit Baumwolle an¬
derer Herkunft , Nr . 20 engl , für alle Drehungen 335

t>) aus ostindischer oder ähnlicher Baumwolle , Nr.
20 englisch für alle Drehungen . 335

c) aus Baumwolle mit einem Zusatz von Linters,
Baumwollabfüllen , Kunstbaumwolle oder nicht¬
baumwollenen Spinnstoffen , Nr . 20 englisch für
alle Drehungen . 335

Für vollgemischte Garne darf ein angemessener
Zuschlag berechnet werden , der dem Prozentsatz
des Wollgehalts entspricht.

Für Dreizylindergarne mit weniger als 50 v. H.
Gehalt an Baumwolle (nicht Linters , Abfällen oder Kunst¬
baumwolle ) bestimmt sich der Höchstpreis nach Ziff . Va.

Für Garne von Nr . 30 englisch an aufwärts wer¬
den die Höchstpreise nach einem Grundpreise von 3,45 M.
für Nr . 20 englisch, für Garne von Nr 45 an aufwärts
nach einem Grundpreise von 3,65 M . für Nr . 20 eng¬
lisch berechnet.

Für abweichende Nummern der unter Nr . 1 bis 3
genannten Garne aller Drehungen mit Ausnahme von
Schußgarn der Nr . 42 und 44 engl gilt folg. Staffel:
Nr . bis 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

—12 —10 —8 —6 — 3 — + 8 + 16 + 24
28 30 32 34 36 38 40 50 60 70

+32 + 40 + 50 + 62 + 70 + 75 + 80 + 120 + 170 + 230
Höhere Nummern als Nr . 70 je um 8 Pfg . teurer ; Zwi¬

schennummern im Verhältnis.
Für Schußgarn Nr . 42 gilt der Preis des entsprechenden

Kettgarnes Nr . 36, für Schußgarn Nr . 44 gilt der Preis des
entsprechenden Kettgsrnes Nr . 38.

Für gekämmte Garne der Ziffer l darf ein Zuschlag von
höchstens 85 Pfg . für das Kilogr . in Ansatz gebracht werden.

£rtik ' l II.
Preistafel 2 Ziffer Va erhält folgende Fassung : Preis füri

a) Nach dem Dreizylindersystem gesponnen in Pfg.
Nr . 6 englisch . 290

Abweichende Nummern nach folgender Abstufung:
3/5 6 8 10 12 14 16 18
—2 -7- + 7 + 14 + -21 + 28 + 35 + 40

Nr . 20 englisch . 335
Höhere Nr . nach der Skala der Dreizylinder -Baumwollgarne.

Artikel III
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 1916 in Kraft.

Fro »»kf « rt a . M >, den 1. Oktober 1916.
$teU* rvtr . Gr»»eralkom « a» d« kr« 18 . Armrekorp «.
*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe iit  zu zehn¬

tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert, durch den

die Höchstpreise überschritten werden, oder sich zu einem solchen Ver¬
trag erbietet,

3 wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§ 2, S des Ges.
betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschaffh beschädigt«der zerstört,

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Ge¬
genständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nachkommt,

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, dem
zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,

8. wer den nach § ö des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlassenen
Ausführungsbestimmungen zuwiderhyndelt.
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Numiner 1 und 2 ist die

Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemessen, um den
der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den Fällen der Nummer 2
überschritten werden sollte; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark,
so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geld¬
strafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe angeord-
nct werden, daß die Verurteilung auf Kosten der Schuldigen öffentlich bekannt¬
zumachen ist ; nuch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

Wachtrag

Ro

Nr . W. II. 1700/9 . 16. K. R . A.
zu »er Bekonntmachuns, betreffe Brlchlagnahme bäum-
wollener Spinnftoffe rmv Garne (Spinn - u. Webverkot).
(Nr . W. II. 1700/2 . 16. K. R . A. und W. II. 5700/4 . 16. K. R . A.),

vom 1. Oktober 1916.
Nachstehende Bekanntmachung ' wird hiermit auf Ersuchen

des Kgl . Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur allgemeinen
Kenntnis gebracht , daß jede Zuwiderhandlung auf Grund der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24.
Juni 1915 (Reichsgesetzbl. S 357) in Verbindung mit den Er¬
gänzungsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (Reichsgesetzbl.
S 645 ) und vom 25. November 1915 (Reichsgesetzbl. S . 778)*)
bestraft wird , soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind.

Artikel 1.
Im § 3 des Spinn - und Webverbots wird die Bestimmung

der Ziffer 3 wie folgt geändert:
Don der Beschlagnahme bleiben frei

1. . .
2..
3 . Die am 1. April 1916 vorhandenen Bestände an fer¬

tiger Putzbaumwolle.
Artikel II.

Im § 6 - es Spinn - und Webverbots werden die Bestim
mungen unter Ziffer 2, 3 und 4 aufgehoben. An ihre Stelle
tritt als Ziffer folgende Bestimmung:

2. Garn - und Zwirnabfälle (§ 2 Nr . 2) und Webereikehricht,
der nicht gemäß § 3 Ziffer 1 beschlagnahmefrei ist, dürfen
in Mengen unter 2000 kg an Händler veräußert werdest
unterliegen jedoch dem Verarbeitungsverbot . Unzulässig is+
die Veräußerung an Selbstverarbeiter (Reißereien , Putz- A
wollfabriken usw.) . ] ?*

Mengen von 2000 kg und darüber sind der Aktienge¬
sellschaft zur Verwertung von Stoffabfällen Berlin , Beb
levuestraße 12a, anzubieten.

Artikel III.
Die im § 8 des Spinn - und Webvecbots den Baumwoll¬

spinnereien bis auf Widerruf erteilte Erlaubnis , Baumwollab>
fälle ohne Belegschein oder Freigabeschein auf Vorrat zu ver¬
spinnen , wird hiermit widerrufen.

Artikel IV.
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 1916 in Kra!
Fra « kf» rt «. M ., »tu 1. Oftober 1916.

ftrlv . de« 18. Armrekorpotite
*) Mit © efän| «il bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehr

tausend Mark wird, sofern .nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhe«
Strafen verwirkt sin», bestraft:

1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschi

digt oder zerstört, verwendet, kauft oder verkauft oder ein anderes V»
äußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände zu verwahre
und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt,

4. Wer den nach §.5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandck

Fe

»

Bekanntmachung
Nr . M. 748/9 . 16 K. R . A.,

betreffend Aufschub der Zwangsvollstreckuri
für die in 8 2, Klasse6, Ziffer2 derB
kanntmachung Nr. M. 3231|10. 15 K. R. A

bezeichneten Gegenstände aus Reinnickel*)
Bo « 30 . September 1816.

Der Endzeitpunkt für.  die Durchführung der Zwangsvo!
streckunq gemäß § 38 der Bekanntmachung Nr . M. 3231/1 :
15 K. R ., betreffend „Enteignung , Ablieferung und Einziehu«
der durch die Verordnung 14. 326/7 . 15 K. R . A. bezw. I 'do
325e/7 . 15 K. R . A. beschlagnahmten Gegenstände " , vom J |
November 1915 , der bisher durch Absatz a der Zusätze der 2
kanntmachung Nr . M. 2694/2 . 16 K. R . A. vom 15. März l9j
für die unter § 2. Klasse B, Ziffer 2 der Bekanntmachung
M 3231/10 . 15 K. R A . fallenden Gegenstände*) auf den
September 1916 festgesetzt war , wird hierdurch für diese Geg§ >bg
stände bis zum 28. Februar 1917 hinausgeschoben.

Andere als die unter § 2, Klasse B, Ziffer 2 der Bekaist
machung Nr . M. 3231/10 15 K. R . A. fallenden Gegenstä"
werdxn von diesem Aufschub der Zwangsvollstreckung nicht berü^

Der Abruf der von dieser Bekanntmachung betroffenen-
genstände erfolgt durch die Metall -Mobilmachungsstelle der KrieH
Rohstoff-Abteilung des Kgl. Preuß . Kriegsministeriums , Bel-
SW . 48, Wilhelmstraße 20, unter Angabe der Stelle , an die
Versand zu erfolgen hat . Dem Abruf ist unverzüglich Folge
leisten. Nichtbefolgung zieht die in der Bekanntmachung Nr
3231/10 . 15 K R . A. angedrohten Strafen nach sich.

Fra « kf » rt «. M , den 30. September 1916.
ttcUvrrtrrteakc « Srneraikommando 18 . Armeekok

*) 8 2, Klasse B, Ziffer 2 der Bekanntmachung Nr. M. 3231110. 15 K. &
§ 2. Von der lflekanntmachungbetroffene' Gegenstände.

Klasse 8 : Gegenstände aus Reinnickel.
2. Einsätze für Kocheinrichtungen, wie Kessel, Deckelschale

nentöpfe nebst Deckeln an Kipptöpfen, Kartoffel-, Fisch"
Fleischeinsätze usw. nebst Reinnickelarmaturen.

Vorstehende Gegenstände fallen auch dann unter die Verord
wenn sie mit einem Ueberzug(Metall,Lack, Farbe u. dgl ) versehen

Absatz b) der Zusätze der Bekanntmachung Nr. M. 2684|2. 1B K.
Zu Dampfkocheinrichtungen gehörende Armaturen , für die (£+ »
beschlagnahmefreiemMaterial nicht beschafft werden kann, brau
nicht abgeliefcrt zu werden und können'bis auf weiteres ' n
nuZung bleiben.
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